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Nach jahrelangen Diskussionen, zahlreichen Veröffentlichungen auf allen Ebenen im 
DSV, sowie vieler Irritationen in den Vereinen empfiehlt der Lehrausschuss des SHSV 
den Vereinen folgendes Vorgehen beim Thema RETTUNGSFÄHIGKEIT : 

1. Für eine eigenständige Aufsicht der Schwimmvereine und -abteilungen sind die 
jeweiligen Vereine in der Verantwortung, es sei denn, sie haben mit dem 
Badbetreiber einen gesonderten Nutzungsvertrag abgeschlossen. Ansonsten 
müssen sich die Vereine an die gerichtlichen Entscheidungen halten und 
kommen aus diesem Grunde nicht darum herum, dass mindestens eine Person 
in der Halle sein muss, die das Rettungsschwimmabzeichen in SILBER besitzt. 
Natürlich mit entsprechenden Auffrischungen bzw . Fortbildungen . 
Nachzulesen ist diese Aufsichtspflicht u.a. in dem Merkblatt 94.05 der 
Deutschen Gesellschaft für das Badewesen; „Verkehrssicherungs- und 
Aufsichtspflicht in öffentlichen Bädern während des Badebetriebes“ 

1. Die Vereine schließen mit ihren Übungsleitern einen mündlichen oder 
schriftlichen Vertrag ab, genau aus diesem Grunde sind und bleiben sie auch für 
die ordnungsgemäße und sichere Durchführung des Betriebes verantwortlich. 

2. Der SHSV wird weiterhin die bestehenden Regelungen bezüglich der 
RETTUNGSFÄHIGKEIT beibehalten, d.h. bei jeder Ausbildung muss der 
Übungsleiter/Trainer einen gültigen Rettungsfähigkeitsnachweis erbringen Dieser 
Nachweis dient als zusätzliche Sicherheit im Übungs- und Trainingsbetriebes der 
Vereine. 

3. Der SHSV beauftragt die Kreisschwimmverbände regelmäßig Lehrgänge für die 
Abnahme und Auffrischung der Rettungsfähigkeit anzubieten und darf 
entsprechend eine Bescheinigung für die Teilnehmer ausstellen. Die 
Ausschreibungen für diese Lehrgänge müssen bei der/dem Lehrwart/in zur 
Kenntnisnahme eingereicht werden. 

Elmshorn, den 31.08.2011 
 gez. Manfred Schartow 
 Lehrwart 
 
 


